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Teil 1

Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine grundrechtliche Untersuchung des 
globalen Standards für den automatischen Informationsaustausch von Finanz-
informationen in Steuersachen (folgend: „Standard“)1. Der mittlerweile weltweit 
anerkannte Standard für den Finanzkonteninformationsaustausch ist durch die 
OECD auf Mandat der G20-Staaten und in enger Kooperation mit der EU aus-
gearbeitet worden und basiert grundlegend auf der US-amerikanischen Initiative 
des „Foreign Account Tax Compliance Act“ (folgend: „FATCA“)2. Im Rahmen des 
Standards werden Finanzinstitute in am Austausch teilnehmenden Jurisdiktionen 
verpflichtet, Kontendaten ihrer ausländischen Kunden nach bestimmten Vorgaben 
zu klassifizieren, gegebenenfalls neue Daten vom Kontoinhaber zu erheben und in 
Meldekategorien einzuordnen, um diese im Anschluss an die nationalen Steuer-
behörden zu übermitteln. Die zuständige nationale Steuerbehörde leitet die Daten 
sodann an andere teilnehmende Jurisdiktionen, unter anderem auch an Entwick-
lungsländer, weiter und erhält im Gegenzug Finanzkontendaten von im Inland un-
beschränkt Steuerpflichtigen. Das Ziel hierbei besteht darin, Steuerhinterziehung 
zu bekämpfen und gleichzeitig eine zuverlässige Verifikationsgrundlage für bis 
dahin an einem Vollzugsdefizit krankenden im Ausland lagernden Kapitalerträgen 
zu schaffen. Das bis dahin in einigen Staaten bestehende steuerliche Bankgeheim-
nis ist dergestalt faktisch abgeschafft. 

Als Teil einer fortschreitenden Automatisierung der steuerlichen Amtshilfe bil-
det der Finanzkonteninformationsaustausch ein bedeutsames Instrument, um die 
„Gleichmäßigkeit der Besteuerung“, garantiert durch Art. 3 Abs. 1 GG und ein-
fachgesetzlich normiert in § 85 AO, auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 

	 1	Der Standard für den automatischen multilateralen Austausch von Finanzkonten nach 
den Vorgaben der OECD, besteht aus zwei Teilen, dem Muster zur multilateralen Vereinba-
rung der zuständigen Behörde über den automatischen Informationsaustausch über Finanz-
konten, dem sog. „Competent Authority Agreement“ (CAA), und der Mustervereinbarung 
zum gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstandard, dem. sog. „Common Reporting Standard“ 
(CRS), vgl. OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax 
Matters, inkl. Kommentar, Paris 2014, abrufbar unter: https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-
tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-
matters-9789264216525-en.htm (zuletzt aufgerufen 01.12.2017).
	 2	Vgl. sec. 1471–1474 Internal Revenue Code, in Kraft gesetzt durch den „Hiring Incentives 
to Restore Employment Act“, Publ. 111–147, 124 Stat. 71, verkündet am 18.03.2010, H. R. 2847. 
Durch die Gleichgerichtetheit der Regime können die hier aufgezeigten Untersuchungsergeb-
nisse grundsätzlich auch auf das FATCA-Regime übertragen werden. Etwaige Abweichungen 
werden an bestimmten Stellen der Arbeit hervorgehoben.
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sicherzustellen. Andererseits werden die Grundrechtssphären der zur Umsetzung 
verpflichteten Finanzinstitute sowie der von der Datenpreisgabe betroffenen Kon-
toinhaber erheblich berührt. Diese Grundrechtspositionen zwischen Kontoinha-
bern und Finanzinstituten gegenüber dem Staat sind mit einem deutlich wachsen-
den Interesse an der Bekämpfung grenzüberschreitender Steuervermeidungs- und 
-hinterziehungspraktiken und einer gleichzeitig steigenden Bedeutung des grund-
rechtlich verbürgten Datenschutzes zum Ausgleich zu bringen. Die extensive terri-
toriale Dimension, die intensivierte Automatisierung, der ausgedehnte inhaltliche 
Meldeumfang sowie die maßgebliche Einbeziehung der Finanzinstitute als private 
Dritte bilden neue und bis jetzt weitgehend unerforschte Parameter zur Bewertung 
des Amtshilfeverfahrens. Die vorliegende Arbeit untersucht den Standard für 
den Finanzkonteninformationsaustausch aus deutscher Perspektive des deutschen 
und europäischen Rechts. Die auf seine Vereinbarkeit mit grundrechtlicher Ge-
währleistung untersuchte Thematik erfordert hierbei eine nationale, europarecht-
liche wie völkerrechtliche Betrachtungsweise, wobei auch die neuen europarecht-
lichen Datenschutzbestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (folgend: 
„DS-GVO“)3 berücksichtigt werden, die seit Mai 2018 in Kraft sind.4 Als Ziel 
der Arbeit werden Eingriffe einzelner Ausgestaltungsdirektiven des neuen Ver-
waltungsverfahrens, deren Verfassungskonformität fraglich erscheint, adressiert. 
Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung anderer Verwaltungsverfahren, welche 
Informationspreisgaben Steuerpflichtiger zum Gegenstand haben oder Dritte zur 
Erhebung dieser Informationen in die Pflicht nehmen. An diesen Stellen werden 
konkrete Lösungsansätze entwickelt, welche eine weniger eingriffsintensive Aus-
gestaltung des Amtshilfeverfahrens ermöglichen, ohne dabei jedoch das legitime 
Ziel, die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, zu gefährden. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in 6 Teile, wobei als Schwerpunkte die 
Grundrechtsuntersuchungen in Teil 4 und 5 fungieren. Zunächst werden nach der 
hier in Teil 1 erfolgten Einleitung in Teil 2 die Ausganslage grenzüberschreitender 
Besteuerungsproblematiken geschildert und als Antwort hierauf die differenten 
Initiativen und Rechtsgrundlagen des steuerlichen automatischen Informations-
austauschs skizziert. Der Überblick zu den Amtshilfeinitiativen, deren Rechts-

	 3	Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-
ordnung) (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 119/1 v. 04.05.2016 (folgend: „Daten-
schutz-Grundverordnung“, „DS-GVO“). In Deutschland hauptsächlich durch das Gesetz zur  
Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 016/679 und zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und-Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG- 
EU) vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2097) umgesetzt. Durch Art. 17 des Gesetzes zur Änderung 
des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften v. 17.07.2017 (BGBl. I S. 2541) wur-
den spezialgesetzliche Regelungen nach den Vorgaben der DS-GVO in der AO übernommen.
	 4	Die neue Fassung des BDSG ist am 25. Mai 2018 mit der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Kraft getreten um das bis dahin aktuelle Bundesdatenschutzgesetz komplett zu 
ersetzen.
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grundlagen sich im Mehrebenensystem finden, bildet gleichzeitig die dogmati-
sche Grundlage für die darauffolgenden Untersuchungen. In einem vorwiegend 
deskriptiven Teil 3 werden sodann kurz allgemeine Ausführungen zu den wich-
tigsten Bestimmungen der Referenzmaterie, dem Standard für den automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten, zusammengefasst werden, um diese im 
Nachgang einer verfassungsrechtlichen Betrachtung unterziehen zu können. Teil 4 
bildet eine rechtliche Untersuchung zur Stellung der Finanzinstitute beim automa-
tischen Finanzkonteninformationsaustausch, wobei diese Stellung zunächst unter 
dem Klassifikationsbegriff der „Indienstnahme Privater“ eingeordnet wird. Die 
Legitimation dieser Indienstnahme wird hiernach insbesondere anhand der Be-
rufsfreiheit nach Art. 12 GG untersucht. Schließlich wird in diesem Teil auch das 
Rechtsverhältnis zwischen den involvierten Parteien beleuchtet, um anschließend 
den Blick auf die betroffenen Kontoinhaber zu richten. Die Stellung dieser Kon-
toinhaber im Rahmen des internationalen Finanzkonteninformationsaustauschs 
wird in Teil 5 vor dem Hintergrund der mit dem Informationsaustausch verbun-
denen Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 
Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG sowie in das europäische Datenschutzgrundrecht 
nach Art. 8 EU-Grundrechtecharta erörtert. Dabei stellt die Untersuchung auf den 
Sachverhalt der im Ausland steuerlich Ansässigen mit Inlandskonten ab. Insofern 
stehen die Datenverarbeitung der deutschen meldepflichtigen Finanzinstitute und 
die Übermittlung der Kontendaten durch das Bundeszentralamt für Steuern an aus-
ländische Finanzbehörden im Mittelpunkt der Arbeit.5 Gleichzeitig wird in diesem 
Teil der Arbeit die Rechtsschutzgarantie beleuchtet. Die vorliegende Arbeit wird 
in Teil 6 mit einer thesenförmigen abschließenden Zusammenfassung der For-
schungsergebnisse in deutscher und englischer Sprache abgerundet.

	 5	Vgl. Teil 5 B. I., der reziproke Sachverhalt ist nicht Teil der Untersuchung.




